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21. 
November 
2012 

Gebührenverordnung zum Wasserversorgungsreglement 
 

 

 Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Zollikofen, 

 gestützt auf 

 Art. 35 ff. des Wasserversorgungsreglementes vom 21. November 2012 

 beschliesst: 

 

 1. Einmalige Gebühren (Anschlussgebühren) 

Anschlussgebühren  1 Die Anschlussgebühren für jede angeschlossene Baute und An-Art. 1
lage werden nach den installierten Belastungswerten (BW) gemäss SVGW 
und nach umbautem Raum gemäss SIA 416 (m3 uR) berechnet. 
Sie betragen: 
a pro BW Fr. 55.00 

b pro m3 uR Fr. 3.00 

2 Die Anschlussgebühr für Sprinkleranlagen wird nach deren Anlagen 
Wasserbedarf (l/min) erhoben. Sie richtet sich nach dem Tarif Art. 1a pro 
BW, wobei 1 BW 6 l/min entspricht. 

 

 2. Wiederkehrende Gebühren (Benützungsgebühren) 

Benützungsgebühren  1 Die Grundgebühr beträgt bezogen auf die Dauerbelastung des Art. 2
Wasserzählers (Q3 gemäss MID1) Fr. 25.00 pro m3/h. 

Wasserzählergrösse 
(Hauswasserzähler) 

Dauerbelastung Q3 

m3/h 
Jahresgebühr 

Fr. 

in mm in Zoll   

20 ¾" 4.0  100.00 

25 1" 6.3  157.50 

32 11/4" 10.0  250.00 

40 11/2" 16.0  400.00 

50 2" 25.0  625.00 

2 Die Verbrauchsgebühr beträgt Fr. 1.35 pro m3 bezogenes Wasser. 
  

                                                
1 CE Konformität nach Europäischer Messmitteldirective (MID) 
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Mehrwertsteuer  Alle Gebührenansätze sind ohne die vorgeschriebene Mehrwert-Art. 3
steuer zu verstehen. 

 

 3. Schlussbestimmungen 

Inkrafttreten  Die Gebührenverordnung zum Wasserversorgungsreglement tritt Art. 4
auf den 1. Januar 2013 in Kraft. 

 

 
Zollikofen, � GEMEINDERAT ZOLLIKOFEN 

 

Stefan Funk Roland Gatschet 
Präsident Sekretär 
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